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A r m e n w e s e n.

ln Löschmtt.
Anlaß zur Armnth und Vorbeugungsmittel.

H 51. Der Begriff von Armnth ist je nach dem Wohlstände
einer Gegend oder ganzer Länder verschieden. Unbedingt ist aber
Armnth dann vorhanden, wenn die Mittel oder Kräfte einer Person
nicht mehr ausreichen, nm sich und den Angehörigen, welche sie er¬
nähren muß, den nothdürftigen Lebensunterhalt, Kleidung und Woh¬
nung zu verschaffen. — So wie dauernder Wohlstand die edleren
Gefühle, Bildung und Sitten des Menschen im Allgemeinen hebt, -
so führt auch die Armuth das Gegentheil im Gefolge.

Die Veranlassungen zur Armuth sind: Unwissenheit, unedle
Neigungen und Leidenschaften (z. B. Verschwendung, Prozeßsucht,
Faulheit, Spiel, Trunksucht u. s. w.), körperliche und geistige Ge¬
brechen und zufälliges Unglück (z. B. Krankheit, Verluste durch
Feuersgefahr u. s. w.).

Die Armuth für einzelne Bezirke wird vermehrt durch An¬
wachsen der Bevölkerung der Art, daß solche nicht mehr im richtigen
Verhältnisse zum Ertrage des Bodens steht, durch häufigen Mißwachs,
Ueberschwemmungen, Kriegs-Lasten und Schäden und selbst durch
allgemeinere ansteckende Krankheiten, so wie durch Verkehrsverän¬
derungen, durch welche den Arbeitern der Arbeitsverdienst ent¬
zogen wird.

§ 52. Der Gemeinde ist nach dem Gesetze über die Armen¬
pflege vom 31. Dez. 1842 (Ges-S. 1843 S. 8) die Verpflich- f
tung auferlegt, für ihre Armen unterstützend aufzukommen und es '
bilden daher die Armenunterstützungen einen besonderen Theil der
Gemeindeangelegenheiten.

Die Gemeinde und, nach der im § 20 d. W. gegebenen Erläu¬
terung, also besonders auch der Vorsteher muß demnach zunächst
möglichst Sorge dafür tragen, daß der Armuth vorgebeugt werde,
da gerade hierin die größten Ersparnisse für die Gemeinde, abgesehen
von allem sonstigen Nutzen, liegen. — '

Die Unwissenheit wird beseitigt oder wenigstens gemindert zu-



nächst durch einen guten Elementar-Schulunterricht, welcher also
selbst mit den größten Opfern zu beschaffen ist, und sodann durch
Fortbildung der Jugend in einer Weise, welche die geistige Thätigkeit
anregt und belehrend einwirkt (Siche § 62 d. W.). — Selbst für
ältere Personen empfehlen sich noch Besprechungen über das Nützliche
und Neue, namentlich im Gebiete ihrer Beschäftigung. Der Vorsteher
wird bei gutem Willen, besonders in nicht zu großen Gemeinden, viel
dazu beitragen können, daß Vereinigungen zur Unterhaltung zu
Stande kommen und an Stelle des geisttödtendenKartenspieles treten.

Unedle Neigungen und Leidenschaften werden außer durch die
geistige Kräftigung, welche bei dem Erwerben von Kenntnissen ent¬
steht, vorzugsweise durch die Lehren der Religion beseitigt. Eine
richtige Aufsicht auf die Jugend, namentlich da, wo die Eltern die
Erziehung verwahrlosen, und gutes Beispiel der angesehenerenPersonen
der Gemeinde, — also insbesondere auch des Vorstehers, '— sind
hierin die besten Leiter.

Körperliche Gebrechen lassen sich zumeist zwar nicht beseitigen,
jedoch können solche Unglückliche gewöhnlich dnrck Anwendung ver-
hältnißmäßig geringer Kosten im bildungsfähigen Alter so weit gebracht
werden, daß sie zu nützlichen und erwerbsfähigen Gliedern der Gemeinde
sich hcranbilden. — Die segensreichen Wirkungen der in neuerer Zeit
erweiterten Anstalten für Taube, Taubstumme und Blinde sind
bereits so allgemein bekannt, daß jede Gemeinde alle Ursache hat,
für derartige Unglückliche aufzukommcn, wenn in anderer Weise (z. B.
aus dem Vermögen derselben oder durch Freistellen, welche zunächst
beim Bürgermeister in Anregung zu bringen sind) die Unterbringung
in eine solche Anstalt nicht erzielt werden kann. — Bei anderen
Gebrechlichen kommt es meist nur darauf an, sie rechtzeitig in
eine dem Körper angemessene Beschäftigung zu leiten, um sie
in den Stand der eigenen Ernährungsfähigkeit zu bringen. Geistige
Gebrechen können — wenn sie überhaupt heilbar sind — nur durch
zeitige Anwendung ärztlicher Hülfe beseitigt werden. (Siehe § 85 d. W.)

In Folge Allerhöchsten Erlasses vom 16. Juni 1817 und der Minist.-
Jnstr. vom 5. November 1853 kann Handwerkern und Künstlern, welche
einen Taubstummen der Art in ihrem Fache auöbileen, daß er sich selbst¬
ständig seinen Lebensunterhalt zu verschaffen vermag, eine Prämie von
50 Thtr. durch die Regierung bewilligt werden. Der Lehrmeister darf aber
kein Lehrgeld empfangen und muß den Taubstummen bei sich ausgenommen,
unterhalten, so wie die durch denselben entstandene Verluste an Material
und Arbeitszeit getragen haben. —

Der Vorsteher kann hierbei in den Fall kommen eine Bescheinigung
über die Art des Lehrverhältnisses auszustellen und in den Fällen, in wel¬
chen für das vom Taubstummen erlernte Handwerk eine Gesellenprüfung
nicht vorgeschrieben ist, ein Veraltest über die erfolgte Ausbildung zu er-
theilen. — (Die Taubstummheit hat der Kreiöphysikus zu attestiren.)
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Der Vorbeugung zufälligen Unglückes, welches Armuth im Ge¬
folge haben kann, ist im 5. Theile d. W. gedacht.

Den Umständen vorzubeugen, welche die Armuth ganzer Bezirke
hervorzubringen und zu mehren im Stande sind, liegt meist außer
dem Bereiche der Gemeinden und deren Vertreter, so daß fast stets
die Einwirkung des Staates erforderlich ist. — Doch kann, in
dem Falle der allgemeinen Zunahme der Armuth einer Gemeinde,
der erfahrene und denkende Vorsteher dadurch einwirkcn, daß er die
gar nicht oder nur in gewissen Jahreszeiten (z B. zur Saat und
Ernbte) in der Gemeinde erforderlichen Arbeitskräfte zu einer loh¬
nenden Nebenbeschäftigung, also zum eigenen Erwerbe anregt oder
doch dahin strebt, daß der Erwerb in anderen Gemeinden und Ge¬
genden gesucht wird, in welchen derselbe leichter zu erhalten ist. Zn
letzterem Zwecke können selbst Neiseunterstützungen aus Gemeinde¬
mitteln sehr nützlich angewendet werden.

Welche Nebenbeschäftigungen sich für eine Gemeinde am besten
eignen, hängt von den besonderen Umständen ab. Gegenstände, für
welche aus der Gemeinde und deren Umgegend baare Geldmittel in
bedeutenderemBetrage nach anderen Orten fließen, — obwohl deren
Fertigung sich zur Nebenbeschäftigung eignet, — lassen sich jedenfalls
empfehlen.

Sehr wesentlich zur Verminderung der Armuth ist die Sparsam¬
keit, vorzugsweisebei denjenigen Personen, welche lediglich oder zumeist
auf den Arbeitsverdienst angewiesen sind. Der Vorsteher muß daher
solche Personen, — zu denen namentlich auch die Dienstboten gehören, —
aufmuntern, zu Zeiten des Verdienstes den Ueberschuß in einer
benachbarten öffentlichen Sparkasse zu Hinterlegern — Diese Kassen
find, da ihre Statuten vorher von dem Ober-Präsidenten geprüft und
genehmigt werden, ganz sicher, sie nehmen durchgängig selbst äußerst
kleine Einlagen an und gewähren Zinsen für das hinterlegte Geld;
außerdem aber zur Aufmunterung gering bemittelter Personen (Dienst¬
boten, Tagelöhner, Fabrik- und Bergwerks-Arbeiter, so wie Hand¬
werker ohne Gesellen und nicht selbstständige Handwerksarbeiter)
noch Prämien aus Grund des ministeriellen Reglements vom 24.
Nov. 1853, welches im Amtsblatte (1854) veröffentlicht ist. Die
Höhe dieser Geldprämien für die Hinterlegung der einzelnen Er¬
sparnisse ist in den Statuten der Sparkassen, welche einem Jeden,
der ein Ersparniß einlcgt, behändigt werden, näher bezeichnet.

2^ Mschmtt. .
Anwendung der Armenunterstützungen.

§ 53. Durch die Mittel zur Vorbeugung der Armuth kann
dieselbe zwar wesentlich vermindert, nie aber ganz beseitigt werden
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und es bleibt sonach erforderlich, stets die zweckmäßigste Art der
Unterstützungen zur Anwendung zu bringen. Als Grundsatz muß
hierbei festgehaltcn werden, den Armen bei Sicherung seines Unter¬
haltes in der Erwerbsfähigkeit zu heben und ihn gegen Entmuthigung
zu kräftigen.

Die gewöhnlichsten Unterstützungsmittel sind: vollständige Unter¬
bringung in Wohnung und Pflege, Geld, Naturalien und Arbeits¬
verdienst. — Jede Unterstützung soll über das Nothdürftige nicht
hinausgehen und der Vorsteher muß hierauf namentlich auch bei
Armen, die für einen anderen Armenverband unterstützt werden,
achten; da bei Erstattung der Kosten sonst gegründeter Widerspruch
erhoben werden kann. Die Begräbnißkosten sollen für dergleichen
Arme nach Minist-E. vom 5. Mai 1850 den Betrag von 2 Thlr.
nicht übersteigen.*)

§ 54. Die vollständige Unterbringung in Wohnung und Pflege
auf Kosten der Gemeinde darf nur für Kranke, Kinder und ganz
erwerbsunfähige Personen stattfinden. Ist bei den Letzteren noch eine
nützliche Thätigkeit möglich, so müssen dieselben schon deßhalb zu
einer angemessenen Beschäftigung angehaltcn werden, damit andere,
zur Trägheit geneigte Arme sich nicht veranlaßt finden, aus solche
Unterbringung hinzuwirken.

Bei Kindern ist der geringere Kostenaufwand nur bei gleicher
Sicherung guter Pflege und sittlicher Erziehung zu berücksichtigen.
Eine Verdingung der Armenverpflegung an den Mindestfordernden
verletzt das Gefühl und die öffentliche Meinung und darf daher nie
vom Vorsteher angewendet werden. — Die Verpflegung eines armen
Kranken muß nach der Vorschrift des Arztes, der also hierüber zu
befragen ist, erfolgen und insbesondere muß auch dafür gesorgt
werden, daß die verordnete Arznei jedesmal sogleich aus der Apotheke
(aus welcher die Gemeinde für ihre Armen die Medikamente ent¬
nimmt) beschafft und genau nach der Anordnung des Arztes ver¬
wendet wird. So weit der Raum in Landarmenhäusern es gestattet,
kann die Gemeinde auch die ihr ungehörigen Armen gegen angemessene
Entschädigung nach dem Gesetze über Armenpflege vom 31. Dez.
1842 daselbst unterbringen.

Die Gelbunterstützung ist diejenige, welche am leichtesten miß¬
braucht wirb. Sie darf daher nur mit großer Vorsicht zur Anwen¬
dung kommen, namentlich aber leichtsinnigen Armen nicht unmittelbar
ausgehändigt werden; vielmehr ist bei solchen Personen die richtige

*) Die uncntgeldliche Beerdigung von Armen durch die Pfarrer und
Küster ist durch einzelne ältere Bestimmungen ausdrücklich ausgesprochen, z. B.
für die vormals NassauischenLandestheile durch Edikt vom 2. u.Z. April 1811,

. „ „ Französischen „ „ Dekret „ 23. Prairial XII.
(12. Juni 1804) für die auf der Armenliste stehenden. —



Verwendung durch Zahlung der nothwendigsten Erhaltungsmittel an
die Verabfolger derselben zu sichern. !

Statt der Geldunterstützungen ist die unmittelbare Verabfolgung !
von Lebensmitteln und Kleidungsstücken namentlich bann anznwenden, '
wenn eine Kostenersparniß durch größeren Ankauf für die Gemeinde ?
erzielt werden kann.

Auch für solche direkte Unterstützungen an Geld und Naturalien
ist es zweckmäßig,arbeitsfähigen Armen diejenige Arbeit anzuweisen,
welche ihren Kräften angemessen ist; da hierdurch sowohl das Drük-
kende der Unterstützung wegfällt, mithin das Ehrgefühl gehoben wird,
als auch die Arbeitsthätigkeit erhalten bleibt. Nur wenn Arme
ungeachtet ständiger Arbeit zur Erhaltung ihrer Familien noch eines
Zuschusses aus Gemeindemitteln bedürfen, wird für diesen keine
Gegenleistung zu fordern fein.

Au den Geldunterstützungen rechnen auch zinsfreie oder nur
mit geringen Zinsen belegte Vorschüsseaus Gemeindemitteln an solche
thätige Einwohner, die durch unverschuldetes Unglück arm geworden
sind. Solche Personen finden auch leicht noch einen Bürgen (so daß ,
die Gemeindemittel gesichert bleiben) während sie baares Gelb meist
nur gegen unverhältnißmäßige Abgaben bei Privatpersonen geliehen ^
erhalten und unter dem Drucke dieser Abgaben den ArbeitSmuth ver-
lieren, so daß sie später den ständigen Armen sich anreihen. *) !

Die Beschaffung von Arbeitsverdienst gegen Lohn, der zur ^
Unterhaltung ausreicht, ist für arbeitsfähige Arme die zweckmäßigste
Unterstützungsweise, und es muß der Vorsteher, wenn wegen Arbeits¬
mangel Unterstützungen beansprucht werden, vorzugsweise für Mittel
zur Beschäftigung besorgt sein.

Wie in § 31 d. W. bereits bemerkt ist, empfiehlt sich auch die
Vertheilung oder billige Verpachtung von kultivirbarem Land unter
die Armen, als eine die Arbeitsthätigkeit anregende Armenunter¬
stützung. — !

§ 55. Die bestehenden Armenverwaltungen übernehmen in den
meisten Gemeinden den größten oder doch einen sehr großen Theil
der Arbeiten, welche die Armenunterstützungen verursachen; wo also ^
außerdem die Gemeinde direkt eintreten muß) wird auch der Vor- ^
steher um so größere Sorgfalt zur Anwendung der richtigen Mittel
zu nehmen im Stande sein.

Von den Armenverwaltungen wird der Vorsteher in einzelnen
Fällen ersucht, die Unterstützungen (z. B. an Kranke) zu behändigen
oder deren richtige Verwendung zu überwachen. — Im erstercn Falle
hat er demnach die Aushändigung der Unterstützung zu attestiren

*1 Vereine zu solchen Vorschnßleistungcn, namentlich zur Beschaffung
von Vieh für die Landwirthschaft, sind unter Mitwirkung der Gemeinden und
edler Männer auch bereits hier und da entstanden und wirken segensreich.



67

— wenn der Arme nicht selbst quittiren kann — ober anch wohl dessen
Handzeichen zu beglaubigen; im anderen Falle muß er die richtige
Verwendungeinfach bescheinigen. Ebenso kommt der Vorsteher auf
Verlangen besonderer Unterstützungsfonds z. B. des Polizeistrafgelder-
fonds (Siehe § 72 d. W.) in den Fall, Bescheinigungendarüber
auszustellen, daß der durch den Fonds Unterstützte während der Zeit,
für welche das Pflegegeld gefordert wird, gelebt hat und gut verpflegt
worden ist. Für Kinder muß dabei auch stets bemerkt werden, daß
sie gut erzogen worden sind. *)

3L- MschM.
Gesetzliche Verpflichtungen.

§ 56. Nach dem Gesetze vom 61. Dezember 1842 (Ges.-S.
1843 S. 8) und vom 21. Mai 1855 (Ges.-S. S. 311) sind auf
Kosten der Gemeinde diejenigen Armen zu unterstützen, welche ein
Jahr hindurch oder länger Wohnsitz in der Gemeinde haben

? (Siehe § 24 d. W.) und diejenigen, welche nach erlangter Groß-
jährigkeit während der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkte, wo
die Hülfsbedürftigkeit hervortritt, ihren gewöhnlichen Aufent¬
halt in der Gemeinde hatten.**)

Für einen Neuangezogenen der vor Ablauf eines Jahres öffent¬
liche Unterstützung nöthig hat, muß der Armenvcrbandsorgen, wel¬
cher vor dem Ueberzuge dazu verpflichtet war; dagegen muß die
Gemeinde das von dem Verarmten etwa bereits erlegte Einzugsgeld
diesem Armenverbande zurückzahlen.

Ist ein Verwandter oder oie Dienstherrschaft (nach der Gesinde-
Ordnung) oder eine Stiftung u. s. w. zur Unterstützung des Armen

*) Personen deren Vermögen und Erwerb nicht hinrcicht, nm bei
ihrer und ihrer Familie Unterhalt die Kosten eines Prozesses zu bestreiten,
kann auf Grund eines vom Bürgermeister und Steuerempsanger ausge¬
stellten Zeugnisses das Armenrecht, d. h. die Befreiung von Gerichtökosten,
Gebühren und Stempeln, für die Prozeßsührung bewilligt werden. — Sind
solche Personen dem Bürgermeister nicht genau bekannt, so wird er vom
Vorsteher eine Vorbescheinignng über Gewerbe, Vermögensnmstände und
Familien-Vcrhältnisse des Antragstellers verlangen, welche der Vorsteher
demnach mit größter Genauigkeit aufstellcn muß.

**) Das Gesetz bezeichnet noch den Fall, in welchen! der Arme als Mit¬
glied der Gemeinde ausdrücklich ausgenommen ist; nach der Gemeinde-Ord¬
nung findet aber in der Rheinprovinz eine solche Ausnahme nicht statt.
(Siehe § 23 d. W.)

Ein Wohnsitz im Sinne des Armengesetzes(Unterstützungs-Wohnsitz oder
Hülss-Domizil) wird für Personen, welche als Dienstboten, Haus- und Wirth-
schastsbcamte, Handwerksgesellen, Fabrikarbeiter u. s. w. im Dienste eines
Anderen stehen, durch dieses Dienstverhältniß allein niemals be¬
gründet. — Bei Berechnung der Ausenthaltszeit wird die Zeit des Dienst¬
verhältnisses stet« mitgezahlt.



verpflichtet und vermögend, so tritt die Gemeinde erst dann ein,
wenn jene Pflicht aufhört.

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Fürsorge für einen Ver¬
armten erlischt, wenn derselbe nach erlangter Großjährigkeit seit drei
Jahren ans der Gemeinde abwesend ist. Eine Ausnahme hiervon
findet Statt, wenn die Abwesenheit durch bloß vorübergehende Ver¬
hältnisse*) namentlich durch den Betrieb eines nicht stehenden Ge¬
werbes, Erfüllung der allgemeinen Militairpflicht, Verbüßung einer
zeitigen Freiheitsstrafe u. s. w veranlaßt worden ist.**)

Für die Ehefrau eines Verarmten hat die Gemeinde zu sorgen,
wenn sie zur Fürsorge für den Ehemann verpflichtet ist; - außer
wenn die Frau, um sich selbstständig zu ernähren, befugter Weise
getrennt von ihrem Manne an einem anderen Orte gelebt hat, in
welchem Falle die Pflicht zu ihrer Unterstützung ohne Rücksicht auf
den Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Mannes beurtheilt wird.

Für verarmte Wittwen muß die Gemeinde sorgen, wenn sie
zur Fürsorge für den Ehemann bei dessen Ableben verpflichtet ge¬
wesen wäre; mit Ausnahme des Falles, daß die Wittwe nach dem
Ableben deö Mannes durch Verziehen an einen anderen Ort da¬
selbst das Anrecht ans Unterstützung erworben oder durch obenbe-
zeichnete dreijährige Abwesenheit in der Gemeinde verloren hat. —
Geschiedene Ehefrauen werden wie Mittwen vom Tage der Rechts¬
kraft des Eheschcidnngserkenntnisses betrachtet.

Für arme eheliche, legitimirte oder adoptirte Kinder muß die
Gemeinde aufkommen, wenn sie zur Fürsorge für de,n Vater ver¬
pflichtet ist oder bei dessen Tode verpflichtet gewesen wäre; insofern
diese Kinder nicht nach erlangter Großjährigkeit entweder
an einem anderen Orte Unterstützungsanrecht erworben oder seit
drei Jahren abwesend waren. — Hat die Wittwe nach dem Tode
des Ehemannes an einem anderen Orte Unterstützungsanrecht er¬
worben, so geht solches auch auf die Kinder über, desgleichen bei
einer geschiedenen Ehefrau auf diejenigen Kinder, welche sie nach
dem Eheschcidnngsnrtheile zu erziehen hat.

*) Zn den vorübergehenden Verhältnissen rechnet der Gesindedienst
(nach Minist.-E. vom 28. Juni t848) nicht.

Der Landarmenverband übernimmt die Armenunterstütznngen für
solche Personen, welche in keiner Gemeinde ein Unterstützungsanrecht besitzen;
ferner für entlassene hülfsbedürftige Militair-Personcn, welche nicht lediglich
zur Erfüllung der allgemeinen Militairpflicht im Heere gedient haben, falls
selbe seit der Entlassung nicht durch Wohnsitz oder 3jährigen Aufenthalt
Unterstützungs-Anrecht an einem Orte erworben hatten; desgleichen für die
Familien solcher im Dienste verstorbenen Militairpersonen, welche im Gar-
nisonortc verbleiben, wenn innerhalb Jahresfrist die Fürsorge für sie nöthig
wird; sodann für Findelkinder und endlich ganz oder theilweise für
solche Arme, zu deren Unterstützung die Gemeinden unver¬
mögend sind.
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Uneheliche Kinder folgen dem Verhältnisse der Mutter, gleich¬
wie die ehelichen dem des Vaters.

Ein fremder Arme darf von der Gemeinde nicht hülflos ge¬
lassen werden; vielmehr ist ihm die nöthige Unterstützung unter
Vorbehalt des Anspruchs an den zur Unterstützung Verpflichteten
einstweilen zu gewähren *). Die entstandenen Kosten kann die
Gemeinde nach ihrer Wahl entweder bei dem zur Fürsorge für den
Fremden verpflichteten Armenverbande, oder gegen den aus einem
privatrechtlichen Verhältnisse Verpflichteten geltend machen.

Arme, welche auf der Reise **) erkrankt sind, muß die Gemeinde
bis dahin verpflegen, daß sie ohne Nachtheil für ihre Gesundheit
die Reise sortsetzen können. Die erwachsenen Kosten, zu denen je¬
doch die Gebühren des Arztes***) nicht gehören (desgleichen nicht
die allgemeinen Verwaltungskosten der Krankenanstalt, falls eine
solche vorhanden ist) werden erstattet.

Erkrankte Personen, welche als Dienstboten, Gewerbegehülfen,
Gesellen,Lehrlinge u.s.w. in einem Dienstverhältnisse in der
Gemeinde sich befinden, müssen, —- in so weit kein Anderer (Ver¬
wandter, Dienstherrschaft, Lehrherr, Stiftung, Krankenkassen. s. w.)
verpflichtet und vermögend ist, — von der Gemeinde verpflegt werden.
Ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen einen anderen Armen¬
verband ist nur zulässig, wenn die Verpflegung länger als drei Mo¬
nate gedauert hat und zwar nur für diejenige Zeit, um welche diese
drei Monate überschritten werden. — Schwangerschaft an sich wird
als eine Krankheit im Sinne dieser Bestimmung nicht betrachtet;
jedoch müssen hülfsbedürftige schwangere Personen gleich jedem
anderen fremden ober einheimischen Armen unterstützt werden. — Sind
der Gemeinde ungehörige Personen in einem der deutschen Bundes¬
staaten, welche der Uebereinkunft vom 5. Nov. 1853 (Ges.-S.
S. 877) beigetreten sind, erkrankt und hülfsbedürftig, so kann die
Gemeinde zum Ersätze für Kur-, Verpflegungs- und Beerdigungskosten
nicht ungehalten werden. — Andererseits müssen die ans diesen

*) Unterstützungen an arbeitsfähige Reisende rechnen nicht hierzu,
auch wenn selbe statt eines Passes mit einer beschränkenden Reiseroute ver¬
sehen sind. Nur in dem Falle, wo ein Zwangspaß keinen Aufenthalt, also
auch nicht das Arbeitsuchen des Reisenden gestattet, oder wenn sonst ein
nachweisliches Bedürsniß zur Unterstützung vorlicgt, kann Rückerstattung
der bezüglichen Reiseunterstützung gemäß Minist.-E. vom 5. Februar 1854
und 5. Mai 1855 gefordert werden.

**) Nach Minist-E. vom 29. Oktober 1845 ist, als auf Reisen erkrankt,
Jeder anzusehen, der' zur Zeit der Erkrankung sich an einem anderen als
dem zur Armenpflege verpflichteten Orte befindet.

***) Derjenige Theil der Diäten des Arztes, welcher als baare Auslagen
rechnet, und die Fuhrkosten für denselben müssen nach Minist.-E. vom 31.
Juli 1857 erstattet werden.

Die Gebühren der Hebammen werden nach Minist.-E. vom 12. August
1847 als ärztliche betrachtet.
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Staaten *) in der Gemeinde erkrankten hülfsbcdürftigcn Personen nach

denselben Grundsätzen wie die diesseitigen Unterthanen so lange

verpflegt werden, bis sie ohne Nacktheil für ihre oder Anderer Ge¬

sundheit in die Heimath zurückkehrcn können. Die hierbei entstan¬

denen Kosten trägt also nach dem Eingänge des § 56 d. W. ent¬

weder der diesseitige Landarmenverband oder die betreffende Gemeinde

und die Erstattung derselben kann nur aus dem etwaigen Vermögen

des HnlfSbedürftigcn oder von den aus privatrechtlichen Verhältnissen

zur Kostenerstattung verpflichteten Personen beantragt werden.

§ 57. Wenn die Gemeinde auch befugt ist, einen Armen an

den früheren Aufenthaltsort zurückzuweisen, so muß derselbe doch bis

zur erfolgten Wiederaufnahme an diesem Orte von ihr unterstützt
werden. Die entstandenen Kosten werden von dem Armenverbande,

zu welchem dieser frühere Aufenthaltsort gehört, erstattet.

Streitigkeiten der Gemeinde mit einem anderen Armenverbande

über die Untcrstützungspflicht entscheidet die Regierung (den Verhand¬

lungen muß in diesem Falle der mit Gründen belegte Weigerungs¬

beschluß des Gemeinderathes beigefügt werden). Gegen diese Ent¬

scheidung bleibt der Gemeinde der Rechtsweg offen; jedoch nicht gegen

die Festsetzung über die Höhe der Verpflegungskosten.

§ 58. - Liegt die Nothwendigkeit zur Unterstützung irgend eines

Armen vor, so hat der Vorsteher in dringlichen Fällen ohne

weitere Anfrage solche zu bewirken und namentlich bei kranken Armen

dafür zu sorgen, daß der Armenarzt oder, wenn für die Gemeinde

kein solcher vorhanden ist, ein anderer in der Nähe wohnender Arzt

sogleich bestellt wird. Auch hat er dem Bürgermeister zugleich sofort

Anzeige zu machen, wenn der Arme nicht unzweifelhaft auf Kosten

der Gemeinde unterstützt werden muß; da der Bürgermeister thcilö

den verpflichteten Armcnvcrband zu ermitteln hat, theils aber selbst

weitere Anzeige in kurzer Frist machen muß und bei Unterlassung

der rechtzeitigen Anzeige Nachtheil für die Gemeinde entstehen kann.

Zur Ermittelung des zur Unterstützung verpflichteten Armen-

verbandcs ist es nöthig, daß der fremde Arme unter vollständiger

Angabe seines Namens und Alters über folgende Punkte vernom¬
men wird:

*) Liese Staaten sind zur Zeit: das Kaiserthum Oe streich; die
Königreiche Sachsen, Hannover, Würtemberg, Bayern; das Kur-
fürstenthnm Hessen; die GroßherzogthümerHessen, Sachsen, Mecklen¬
burg-Schwerin, Mccklenburg-Strelitz, Oldenburg, Baden;
die HerzogthümerBraunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-
Altcnburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Anhalt-Dessau-Cöthen,
Anh alt - Bernburg, Nassau; die Fürstenthümcr Schwarzburg-
Rudolstadt, Schwarzburg-Sonderöhausen, Schaumburg-
Lippe, Lippe, Reuß-Plauen, ältere und jüngere Linie, Waldcck;
und die freien Städte Frankfurt, Bremen, Lübeck.
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1) über Wohnsitz oder Wohnort und Vermögensvcrhältniß seiner
eignen Person und seiner Eltern, Großeltern, Kinder und
Geschwister;

2) wo und wie lange er sich namentlich seit den drei letzten
Jahren in den verschiedenenOrten aufgehalten, ob er daselbst
bei der Polizeibehörde oder dem Vorsteher sich angemeldet, ob
er eine eigene Wohnung besaß und selbstständig war, oder in
welchem Dienstverhältnisse er stand;

3) bei Minderjährigen, oder noch nicht seit drei Jahren großjäh¬
rigen Personen, welche seit der Großjährigkeit noch keinen
Wohnsitz erworben haben, über den letzten Wohnsitz der Eltern
und falls kein solcher vorhanden war, über die Orte, wo sie
sich während der letzten drei Jahre aufhieltcn.

Wird der Vorsteher mit der Aufnahme dieses Protokolles beauf¬
tragt, so muß er sich bemühen, die Darstellung so klar zu geben,
daß der verpflichtete Armenverband daraus ersichtlich ist. —

Schwer erkrankte, fremde Arme muß der Vorsteher auch ohne
Auftrag — ohne jedoch den Kranken wesentlich zu belästigen — nach
obigen Andeutungen befragen und deren Antworten niederschreiben,
damit im Todesfälle der Anhalt zur Ermittelung des zur Erstattung
der Kosten verpflichteten Armenverbandes vorliegt. —

In nicht dringlichen Fällen der Armcnunterstütznng hat der
Vorsteher zunächst dem Bürgermeister Mittheilung von der Sachlage
zu machen. Hierbei darf er nicht übersehen, genau die persönlichen
und Familienverhältnissc des Armen anzngeben, damit der Bürger¬
meister im Stande ist, die etwa zur Unterstützung des Armen zunächst
verpflichteten Personen zu ermitteln und das weitere Verfahren zu
bestimmen. —

Die Ursache der Verarmung darf bei Beurtheilung der Noth-
wendigkeit zur Unterstützung nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht
in Betracht kommen. —

8 59. Zum Schutze der Gemeinden bestimmt das erwähnte Gesetz
vom 21. Mai 1855 nach Art. 6 bis 10, baß der Ehemann, die Ehefrau,
die ehelichen Eltern, die uneheliche Mutter und die ehelichen Kinder
eines Armen zur Erfüllung der gesetzlichen Unterstützungspflicht durch
eine Entscheidung des Landrathes im Verwaltungswege angehalten
werden können. — Gegen diese Entscheidung steht der Rekursweg
an die Regierung innerhalb 10 Tagen offen; außerdem aber der
Weg der gerichtlichen Klage.

Ferner können nach Art. 11 bis 15 auf Anordnung des Lanb-
rathes in eine Arbeitsanstalt*) untergebracht werden:

") Die Transportkosten und die Unterhaltungskosten in der Anstalt fallen
dem verpflichteten Armenverbande zu. (Minist.-Jnstr. vom 24. April 1856).
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1) arbeitsfähige Personen, die keine Wohnung haben und sich eine

solche in einer vom Bürgermeister gestellten Frist nicht ver¬

schaffen, während der Dauer der Obdachlosigkeit;

2) desgleichen solche Arme, welche Armenpflege in Anspruch neh¬

men, sich aber weigern — für die ihnen gewährte Unterstüt¬

zung — die ihnen von der Obrigkeit*), sei es im Orte

oder auswärts angewiesene, ihren Kräften angemessene Arbeit

ordnungsmäßig zu verrichten; so lange dieselben Unterstützung

bedürfen und bei ihrer Weigerung beharren;

Z) ein Ehemann, der seine Ehefrau, ein Vater oder, wenn dieser todt

oder verschollen ist, eine Mutter, welche die ehelichen noch nicht

14 Jahre alten Kinder (oder eine Mutter die ihre unehelichen

Kinder eben dieses Alters) der gesetzlichen Verpflichtung zuwider

dergestalt hülflos läßt, daß diese Angehörigen der Armenpflege

anheim fallen; im Falle die Genannten die Armenpflege

(unter Nachweis der Nothwendigkeit derselben) nicht in An¬

spruch genommen haben und der Versuch fruchtlos geblieben

ist, sie im Verwaltungs- oder gerichtlichen Wege zur Unter¬

stützung jener Armen erekutivisch anzuhalten. — Die Unter¬

bringung in der Arbeitsanstalt dauert in diesem Falle so lange, >

als die Angehörigen Unterstützungsbedürftig sind.

4L LOschnitt.
Kollekten.

§. 60. Bei erheblicheren Unglücksfällen, welche HülfSbedürftig-

keit Hervorrufen oder zu sonstigen allgemeineren wohlthätigen Zwecken,

z. B. Errichtung von Kirchen und Schulen in ganz armen Ge¬

meinden, können durch den Ober-Präsidenten im ganzen oder theil-

weisen Bereiche der Provinz Haus-Kollekten bewilligt werden, deren

Bekanntmachung in den Amtsblättern erfolgt. —

Die Abhaltung der Haus-Kollekten fällt, wenn dafür nicht im

Amtsblatte Deputirte bezeichnet sind, dem Vorsteher zu, welcher auf

Grund der Bekanntmachung im Amtsblatte dieselben persönlich oder

mit Hülfe des Beistandes vornimmt. — Für größere Gemeinden

ist in einzelnen Bezirken die Abhaltung durch eine aus der Ge- .

meindevertretung gewählte Kommission gestattet.

Der Vorsteher hat in diesen Fällen dafür zu sorgen,

1) daß die Kollekten wirklich, von Haus zu Haus ober, wenn

im Amtsblatte nur die Genossen einer Konfession bezeichnet

sind, bei diesen abgehalten werde,

*) Unter Obrigkeit ist in Landgemeinden der Bürgermeister verstanden;
der Vorsteher kann auch in diesen Fällen nnr als Organ des Bürgermeisters
handeln. —



2) daß die Angegangenen Gelber an den Steuercmpfänger, sofort
nach Abhaltung der Kollekte, mit einem Schreiben, wie viel
durch dieselbe eingekommen ist, gegen Quittung des Steuer¬
empfängers abgeliefert werden, *)

3) daß zugleich dem Bürgermeister der Ertrag und der Tag des
EinsaMmelns. der Kollekte schriftlich angezeigt wird. — Auch
wenn Nichts eingegangen ist, muß Anzeige hierüber erfolgen.

Das Ablieferungs-Schreiben an den Stenerempfänger lautet z. B.

Bürgermeisterei Ahrenberg.

Gemeinde Segenheim.
Die in Nro. 38 des Amtsblattes von 1858

ausgeschriebene Hauskollekte für die Brandbeschädig-

2 ten zu Altstadt hat eingetragen fünfzehn Thaler—"drei Groschen neun Pfennige, welche anbei folgen.
Scgenheim, den 1. September 1858.

Der Gemeindevorsteher
N. N.

An
die Königliche Steuer-Kaste

zu X. X.

Die Anzeige an den Bürgermeister, welche gleichzeitig zu fertigen
ist, würde demnach lauten:

Die in Nro. 38 des Amtsblattes von 1858
ausgeschriebene Hauskollekte für die Brandbeschädig¬
ten zu Altstadt ist am 31. (oder 30. und 31.)
August vorschriftsmäßig abgehalten worden und
hat 15 Thlr. 3 Sgr. 9 Vf. eingetragen, welche
heute an die Steuer-Kaste zu X. T. abgeliefert
worden sind.

(Folgt Datum, Unterschrift und Adresse)

*) Wurde die Kollekte durch eine Kommission abgehalten, so läßt der
Vorsteher von dieser das Geld in seiner Gegenwart zählen und nimmt
darüber einen Sortenzettel und zwar am besten auf der Rückseite des
Schreibens an den.Steuerempfänger aus, z. B.:

Sortenzettel für umstehende Kollekte,
in >/> Thlr. — 3 Thlr. - Sgr. — Pf.

v » 3 „ „ p
»Vkft 5 , „ »
„ Münze — 1 „ 3 . 9 ,

1b Thlr. 3 Sgr. 9 Pf.
Diesen Sortenzettel hat die Kommission zu unterschreiben

Ist die Kollekte nicht an einem Tage beendet worden, so wird auch am
ersten Tage das Geld von der Kommission beim Vorsteher gezählt und von
letzterem ausbewahrt.



Verlangt die Amtsblattsbckanntmachung(wie z. B. bei Kollekten ^
für die Taubstummcn-Anstaltcn)die Angabe, welche Beträge von t
katholischen,und welche von evangelischen Einwohnern eingegangen j
find; so muß dies in der Anzeige an den Bürgermeister genau be- j
zeichnet werden. Es werden deshalb in Gemeinden gemischter Eon- j
session beim Einsammeln am zweckmäßigsten 2 Kollektirbüchsen ange- -
wendet, um die Gaben sofort in verlangter Art genau zu scheiden. — z

Das öffentliche Kollektiren (Sammeln der Gaben von Haus i
zu Haus) durch andere Personen als gehörig lcgitimirte Deputirte z
darf der Vorsteher nicht dulden; er hat vielmehr dergleichen nnbe- i
fugte Personen dem Bürgermeister unter Angabe > der Umstände t
anzuzeigen oder, falls sic ihm nicht genau bekannt sind, vorführen zu s
lassen und die gesetzwidrig eingesammelten Beträge einstweilen mit s
Beschlag zu belegen.

Das unbefugte Kollektiren ist durch Polizeiverordnungen in
den einzelnen Bezirken unter Strafe gestellt.

^ Theil.
Schulwesen.

§ 61. Das Schulwesen steht unter der Oberaufsicht des
Staates der Art, daß nach § 86 der G.-O. die Gemeinde zu allen
Leistungen, welche die Staatsbehörde fcststellt, verpflichtet ist.

Bei Leistungsunfähigkeit der Gemeinden tritt, der Staat unter¬
stützend zur Aufbringung der Lehrergehälter ein. Zur Beschaffung
der Schulgebäude werden solchen GemeindenKollekten bewilligt und
Gnadengeschenkeerwirkt.

Zur unmittelbaren Aufsicht über die Schulen sind die Orts-
schulvorstände und deren Vorgesetzte Behörden — die Schulinspec¬
toren und Landräthe — bestimmt.

Scheinbar findet hiernach eine Einwirkung der Gemeinde und -
des Vorstehers auf das Schulwesen nicht statt; jedoch ist solche §
immerhin noch wesentlich vorhanden, da durch die Mittel, welche
eine Gemeinde ihrem Schulwesenzu Gebote stellt, bedeutende Ver¬
besserungen über das hinaus entstehen können, was die Staatsbe-
Hörde fordern muß.

Bei ganz auskömmlichen und guten Lehrergehältern bewerben
sich die tüchtigsten Lehrer um die Stelle und verbleiben darin,
während bei wenig auskömmlichem Gehalte das Streben eines tüch¬
tigen Lehrers nach einer besseren Schnlstelle unvermeidlich ist. —
Da nun das Interesse der Gemeinde — wie bereits in § d2 d. W.
angedeutet wurde — durch tüchtige Lehrer vorzugsweise befördert
wird, so liegt derselben die natürliche Pflicht ob, für ein gutes
Lehrergehaltvorzugsweise bemüht zu sein. Bei Vorschlägen über
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